
Ansuchen um straßenpolizeiliche 
Bewilligung gemäß §82 StVO 1960 
für Werbeträger und Warenaufsteller 

Stadtamt BRAUNAU AM INN | Stadtpolizei 
Stadtplatz 38, 5280 Braunau am Inn  
Telefon: 07722 / 808 – 241 | E-Mail: polizei@braunau.ooe.gv.at | www.braunau.at UID-Nr.: ATU 23395902 

Eingangsstempel: 
(für Stadtamt)

Name/Firma 

Anschrift 

Telefonnummer 

E-Mail-Adresse

Benützung der Straße zu folgenden verkehrsfremden Zwecken: 

 Aufstellung von Werbeträgern
(Plakatständer bis maximale Größe A1, Werbetafeln, kleine Werbefahnen,
Modepuppen, und dgl.)

Anzahl: 

 Aufstellung von Warenaufstellern/-ausstellern
(Schütten, Körbe, udgl. bis max. 2m²)

Anzahl: 

 Sonstiges: Anzahl: 

Wo? 5280 Braunau am Inn 
(Bereich der Straßenbenützung) 

Wann?  von

Um die Erteilung der Bewilligung zur Benützung der öffentlichen Verkehrsfläche wird ersucht. 

Ort, Datum Name des Antragstellers 
(Bitte in Blockbuchstaben) 

Unterschrift des Antragstellers 

   
 

   

 
 

Bundesabgabe  in  Höhe  von  EUR  21,00
wird  mit  Bescheid  vorgeschrieben.

Hinweis  zur  Tarifordnung:
Laut  geltender  Tarifordnung  der
Stadtgemeinde  Braunau  können  für  die
Erteilung  der  beantragten  Bewilligung
zusätzliche  Abgaben  für  die  Benützung
Öffentlichen  Gutes  anfallen,  welche
gesondert vorgeschrieben werden.  

bis
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